
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stadt Wetzlar, Gemarkung Wetzlar 
 

Bebauungsplan Nr. 219  
 

„Nördlich der Braunfelser Straße / Eiserne Hand“  

1. Änderung 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 
BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen (Frist bis zum 
01.11.2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Wettenberg, den 08.04.2021 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 2 
BauGB  
 
Stellungnahmen mit Anregungen  
Deutsche Telekom Technik GmbH (24.10.2019) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (28.10.2019) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser- und Bodenschutz (17.10.2019) 
PLEdoc GmbH (29.10.2019) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (24.10.2019) 
Regierungspräsidium Gießen (05.11.2019) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
Abwasserverband Wetzlar (30.09.2019) 
Amt für Bodenmanagement Marburg (28.10.2019) 
Avacon Netz GmbH (27.09.2019) 
EnergieNetz Mitte GmbH (14.10.2019) 
enwag – Energie- und Wassergesellschaft mbh (01.10.2019) 
Gemeindevorstand der Gemeinde Biebertal (25.09.2019) 
Gemeindevorstand der Gemeinde Schöffengrund (09.10.2019) 
Industrie und Handelskammer Lahn-Dill (31.10.2019) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Immissionsschutz (23.10.2019) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Infektionsschutz und Umweltmedizin 

(24.10.2019) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (10.10.2019)  
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie (25.10.2019) 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (26.09.2019) 
Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen (16.10.2019) 
Magistrat der Stadt Aßlar (30.09.2019) 
Magistrat der Universitätsstadt Gießen (30.09.2019) 
Magistrat der Stadt Solms (17.10.2019) 
RMV – Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (31.10.2019) 
TenneT TSO GmbH (25.09.2019) 
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG (30.10.2019) 
Wasserverband Kleebach (30.09.2019) 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (07.10.2019) 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 BauGB 

Im Rahmen der Entwurfsoffenlegung sind keine Stellungnahmen von der Öffentlichkeit 
eingegangen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (24.10.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 
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Anlage zum Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (28.10.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die abschließenden Planunterlagen werden Hessen Mobil entsprechend zur Verfü-
gung gestellt. 
 
 
 
 
 
  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser- und Bodenschutz (17.10.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewässer und Wasserschutzgebiet 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Grundwasser, Wasserversorgung, Abwasserableitung und Bodenschutz 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird entspro-
chen. 
 
Zur weitergehenden Berücksichtigung durch den Bauherrn werden entsprechende 
Hinweise in die Planunterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus vorliegend grundsätzlich kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird zum Teil 
entsprochen. 
 
Die Planunterlagen werden hinsichtlich des Nachweises der gesicherten Erschließung 
und der Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange insbesondere bezogen auf 
die Entwässerung ergänzt. 
 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes wurden in Anlehnung an die „Arbeitshilfe 
zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprü-
fung nach BauGB in Hessen“ (HMUELV 2011) entsprechende Ausführungen zum vor-
sorgenden Bodenschutz in den Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bebau-
ungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber 
hinaus, insbesondere angesichts der Lage sowie der derzeitigen und geplanten Nut-
zung des Plangebietes, grundsätzlich kein weiterer Handlungsbedarf. Der südwestli-
che Bereich ist aufgrund der Bebauung und der Parkflächen bereits versiegelt. Weitere 
Teilbereiche im Süden und Nordwesten werden als Abstell- und Parkfläche (Schotter-
fläche) genutzt. Die restliche Fläche befand sich bislang in einem ruderalisierten Zu-
stand. Die Bodenfunktionen im Plangebiet sind folglich bereits stark nachteilig verän-
dert, wodurch dem Gebiet erkennbar keine besondere Bedeutung für den Naturhaus-
halt zugesprochen werden kann. Im Bebauungsplan werden jedoch eingriffsminie-
rende Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Befestigung von Stellplätzen sowie 
Ausstellungs-, Lager- und Hofflächen getroffen. Zudem sind im Landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrag bereits verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Boden-
schutz enthalten.  

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Altlasten / Bodenverunreinigungen 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Das Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4, wurde entsprechend am Aufstel-
lungsverfahren beteiligt und hat im Rahmen der Stellungnahme vom 05.11.2019 auf 
einen in der Altflächendatei unter der Schlüsselnummer 532.023.090-001.139 einge-
tragenen Altstandort angrenzend an das Plangebiet hingewiesen. Da es sich hierbei 
um eine altlastenverdächtige Fläche i.S.d. § 2 Abs. 6 BBodSchG handelt, wurde die 
Durchführung einer Historischen Erkundung durch einen Fachgutachter in Altlasten-
fragen anhand der einschlägigen Vorgaben empfohlen. Die Planunterlagen werden 
um entsprechende Ausführungen und Hinweise ergänzt. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus vorliegend grundsätzlich kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
  

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
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PLEdoc GmbH (29.10.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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Zu 3 bis 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird 
entsprochen. 
 
Der Verlauf der in Betrieb befindlichen Ferngasleitung sowie der außer Betrieb befind-
lichen Ferngasleitung mit zugehörigem und in das Plangebiet hineinragendem Schutz-
streifen wird jeweils nachrichtlich in die Planzeichnung zum Bebauungsplan übernom-
men. Darüber hinaus werden entsprechende Hinweise zur weitergehenden Berück-
sichtigung bei Bauplanung und Bauausführung durch den Bauherrn in die Planunter-
lagen zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
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Anlage 1 zum Schreiben der PLEdoc GmbH 
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Anlage 2 zum Schreiben der PLEdoc GmbH 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (24.10.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die vorgebrachten Hinweise werden zur weitergehenden Berücksichtigung durch den 
Bauherrn in die Planunterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus grundsätzlich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. 
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Regierungspräsidium Gießen (05.11.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obere Landesplanungsbehörde 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
  

1. 
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Grundwasser, Wasserversorgung 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-
lasten, Bodenschutz 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
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Zu 6 und 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Planunterlagen werden um entsprechende Ausführungen und Hinweise ergänzt. 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus vorliegend grund-
sätzlich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6. 
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7. 
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Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird nicht 
entsprochen. 
 
Die Aufstellung der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt unter An-
wendung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB, da der Bebauungs-
plan ausdrücklich der städtebaulichen Nachverdichtung in einem baulich und verkehr-
lich bereits erschlossenen, innerörtlichen Bereich dient. Eingriffe, die aufgrund der Auf-
stellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten demnach als i.S.d. § 1a Abs. 3 
Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, sodass ein 
naturschutzrechtlicher Ausgleich für den durch den vorliegenden Bebauungsplan zu-
lässigen Eingriff in Natur und Landschaft nicht erforderlich ist. Darüber hinaus bedarf 
es vorliegend angesichts des Lage des Planstandortes und der letztlich begrenzten 
Bodenfunktionen auch keiner schutzgutbezogenen bodenfunktionalen Kompensati-
onsbetrachtung. 
 
 
  

8. 
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Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen 
 
Zu 9 und 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz II 
 
Zu 11 und 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Bergaufsicht 
 
Zu 13: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
Obere Naturschutzbehörde 
 
Zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 
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